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B E K A N N T M A C H U N G  
 

der Haushaltssatzung des Schulverbandes der Grundsc hule Iggensbach-
Schwanenkirchen 

für das Haushaltsjahr 2008 
 
 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 
ff. GO erlässt der Schulverband Grundschule Iggensbach-Schwanenkirchen folgende 
Haushaltssatzung, die hiermit gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 24  Abs. 1 Satz 2 
KommZG  und § 29 Abs. 2 der Geschäftsordnung vom 28.05.2008 amtlich bekannt gemacht 
wird. 
 
 

I. 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    304.520,-- Euro 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       89.600,-- Euro 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf  771.000,-- Euro  
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt  
wird festgesetzt auf        449.280,-- Euro 
 
 

§ 4 
(Schulverbandsumlage) 

 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung          
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2008 auf  
276.060,-- € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder 
des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 

nach dem Stand vom 1. Oktober 2007 auf 114 Verbandsschüler festgesetzt. 
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3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  2.421,58 €  festgesetzt. 
 

(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 150.000,-- €  festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltsatzung tritt mit dem 1. Januar  2008 in Kraft. 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt mit ihren Anlagen gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 40 
Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 
28.07.2008 bis 04.08.2008 bei der Gemeinde Iggensbach, Hauptstr. 39, 94547 Iggensbach, 
Zimmer 2, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf.  
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
während des ganzen Jahres, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit 
liegt. (§ 4 Abs. 1 Halbsatz 1 BekV). 
 
 
Iggensbach, 21. Juli  2008 
 
 
 
gez.    
Z e l l n e r 
Schulverbandsvorsitzender 
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LANDRATSAMT DEGGENDORF 
GZ: - 10 – 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Beteiligungsberichte 2007  
des Landkreises Deggendorf  

 
 
 
 
Der Landkreis Deggendorf hat gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 1 der Landkreisordnung (LKrO) 
jährlich einen Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des 
Privatrechts zu erstellen, wenn ihm mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines 
Unternehmens gehört. 
 
 
Entsprechend der gesetzlichen Regelung wurden die Beteiligungsberichte 2007 für 
 

- die Bayerwald Marketing GmbH, 
- die Kultur- und Kongresszentrums GmbH, 
- die ITC Innovations-Technologie-Campus GmbH, 
- die Deggendorfer KlinikService GmbH und 
- die Fachklinik für Amputationsmedizin Osterhofen GmbH 
- Medizinisches Versorgungszentrum Klinikum Deggendorf GmbH 

 
erstellt. 
 
 
Zusätzlich wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 29.07.2002 ein Bericht über die 
Mitgliedschaft bei der Volkshochschule Deggendorfer Land e.V. für das Wirtschaftsjahr 2007 
erstellt. 

 
Die Beteiligungsberichte können gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 5 LKrO im Landratsamt 
Deggendorf, Herrenstr. 18, Zi.-Nr. 138 (1. Stock), während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen werden. 
 
 
 
Deggendorf, den 21.07.2008 
 
gez. 
 
Christian Bernreiter 
Landrat 
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41-863-4 Ro/re 
 
 
 
 

V e r o r d n u n g :  
 

des Landratsamtes Deggendorf über das Wasserschutzgebiet zur Sicherung der öffentlichen 
Wasserversorgung für die Ortschaften Edenstetten, Leithen, Tradelsöhren, Schönpoint und 
Weibing der Gemeinde Bernried. 
 
 
 
Das Landratsamt Deggendorf erlässt aufgrund des § 19 Abs 1 Nr. 1 und Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der aktuellen Fassung i. V. m. Art. 35 und Art. 75 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in der aktuellen Fassung, folgende 
 
 
 

Verordnung : 
 

§ 1 
 

Die Verordnung des Landratsamtes Deggendorf vom 23.01.1980 über die Festsetzung eines 
Wasserschutzgebietes zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Ortschaften 
Edenstetten, Leithen, Tradelsöhren, Schönpoint und Weibing der Gemeinde Bernried, 
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 3/1980 des Landkreises Deggendorf,  wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Deggendorf in Kraft. 
 
 
 
 
 
Deggendorf, 15.07.2008 
Landratsamt 
 
gez. 
 
 
Becker 
Oberregierungsrat 
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32-7501 Kr/mue 

 
 
 
Vollzug des § 24 AVBayJG; 

Bestellung von Wildschadensschätzern auf landwirtsc haftlichen Flächen für den 

Bereich des Landkreises Deggendorf 

 
 
 
 
Die Herren: 
 

• Xaver Reiter, Leitenstraße 1, 94554 Moos 

und 

• Josef Wiesenberger, Sammern 33, 94554 Moos 
 
wurden am 09.06.2008 als Wildschadensschätzer für Schäden auf landwirtschaftlichen 

Flächen im Bereich des Landkreises Deggendorf widerruflich bestellt. 

 
 
 
 
Deggendorf, 09.06.2008 

Landratsamt Deggendorf 

- Untere Jagdbehörde - 

 
 
 
 
 


